
ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

VA-ZB-611 

Entwurf eines Hochleistungs­
streckengesetzes 
Stellungnahme 

D.tum: 1 9. SEP.1988 

JL ~rtel~.4i=~=d:.:~f==~/t=· =:=..1 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 2597 
Datum 

15.9.1988 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 
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' .... ' ÖSTERREI-CHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

_._' I 

A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 POStfa~h 534 

An das 
B\md;~srninisteri1.lIn für öf:fentliche 
Wirtschaft und Verkehr 

Radetzkystr 2 
1030 Wien 

Ihre Zalenan 

Zl 210.779/ 
6-II/2-1988 

Dclretl, 

El'lhii.1rf eines 
kengesetzes 

Unsere Zf)lcllon 

V.n./Hag [Z.:::/611 

Hochleistu~gsstrek­
! 

(S tell u n 9 n • I ) a n ml~ 

i 
_I 

Teleion (0222) 501 65 

Ourchwahl 2 5 9 7 
Oacum 

9.9.1988 

Der österreichische Arbeiterkammertag nimmt zum vorlieg:'2Ed'~':l 

Entwurf wie folgt Stellung: 

" 

Grundsätzlich wird ein Aufheben der Benachteiligung der Bahnver-
waltung bei der Wahl. ihr~r Trassen und der Festlegung allfälliger 

I 

. günstiger B~l1erfOrdenüfse gegenüber dem straßenbau, dh e1ne 
Angleichung an das Bunde~straßengesetz, begrüßt. 

'. 

Die 3estimmungen des Sisenbahnenteignungsgesetzes bieten die 
Höglichkeit,' bei t:- or1 a,-f I neue Trassen rasch zu sichern und cn:ch _._ .......... I 

durchzusetzen. 

Telegramme: Arbkommer Vii"" . Tclex t3 H~90 
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Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1 

Der Kammertag regt an, zu überprüfen, ob es nicht sinn.voller 

\oläl-e, \-1:::-n:1 anstelle del- Bundesregienmg der Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr Eisenbahnen durch Verordnung 

zu Hochl~istungsstrecken erklären könnte. 

Zu ~ 5 l\bs 4 

In .~!11ehn1.mg an § 15 Abs 3 E1.mclesstraßengesetz in der Fassung 

BGEI Nr 63/1983 soll ten die Eigentümer betroffener Grundstücke 

oder, Gnmdstückst,?ile bereits nach. J\,blauf von drei Jahren und 

.nicht wie im Entwur~ vorgesehen erst nach fünf .Jahren nach 

Wirksamwerden der Vero~dnung zur Bestimmung des Straßenverlaufes 

Anspruch auf Einlösung durch das Eisenbahnunternehmen haben. 

Zu ~ 6-· 

In diesem' Paragraphen sollen nach Ansicht des I<ammertages d::.e 

Bestimm~ngen des § 12 Bundesstraßengesetz aufgenommen werden. 

Dies bräch t:;: ein.e B~ssel" E; te 11 tl11g ... 1.::. ,-..... _- En te igneten gegenüper d\2r 

derzei t.igen Fassung, da der § 18 J\bs 1 dem Enteigneten für alle 

durch die En.teigl11.mg venn-E.achten vez:mögens1.-echtliche Nachteile 

Schadloshaltung zuspricht. 

Heiters ~'lird auf die' Vt;-rminderurlg des llE!l"tes eines et<tla verble.i-

benden Gl"undstücksri?stes Rüc}:s icht genommen, \'lobei auch il!}~l u-

diert. ist, daß auf Verlangen des Eigentümers das ganze Grund~tUck 
.; er, •• ''::'"'' rle'- 1'"!'-"n..:1.:-rl';'''''·c,-.:>r:t- 1.1"t· .. .,,.. 'P_'''''1-·\.';r:~.:Sl' cht-icrU!1(;,' .......... ""1 f''''.''-'' ......... __ ,-. .6l..~....,,-, ,,_r ......... """"_"'" ... ,,"'"........ l;;;_ ,_.. ""':.r_ 

seiner bisherigen Verwendung nicht mehr zweckmäßig nutzbar ist. 

. ':l 
- I 

der die :2.emessung der Entschädigung danach 

richtet, ob dem .Erlte19rleten durch die Enteigrlung sein Hauptwchn-
. ,":, 

sitz ent~ogenwird, scll ~benfalls übernommen werden. In diesem 

~ . ,,, 
1 
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Fall ist ihm der Ert,..lerb einer nach Größe und l'\usstat~lg ent­

sprechenden Wohngelegenh~it zu ermöglichen. Weiters ist in diesem 

Zl.lsc,mmenhang auch auf die Hohnversorgung der Bestanc1nehmer und 

sonstigen Nutzungsberechtigten Rücksicht zu nehmen. 

Zu § 7 

~ieser Paragraph beinhaltet die Möglichkeit, 'daß dei Bundesmini­
ster fÜl.- öffentlicht? Hirtschaft und Verkehr unter Bedachtnahme 

:~uf die bei den öster::..-eichisch.~r. BUl1c1e.s.bab11en hiE:für vel-fügbar'?l1 

Kapazitäten die Planung und den Bau von Horlileistungsstrecken auf 

eine Kapitalgesellschaft übertragen kann. Diese Obettragung sol: 

nach Ansicht des Karnrnertages nur dann vollzogen werden, wenn dip 

bei den .österreichischen Bundesbahn~n hiefijr verfügbaren Kapazi­

·täten nichta1.!sreichen. Die entspl.-echende Formulierung ist von 

den Erläuterunqen in deri Gesetzestext zu übertragen. 

( 

Die FeststE:~lltmg im Vorblatt zu den Erläuterungen, daß es zu!.-
Eildun::;T von f ;;'I'" 

" ... Planung U!1d 

keine .t.l ternative gibt I trifft nicht Zll und muß den Tatsachen 

entspr~chend ge~ndert werden. 

n'er :'amme;,,~t~tg e!.~achtet es für unbegingt not~'lendig, detailliertE: 

Informationen tiber die Rechtseorm und T~tigkeiten der zukünftigen 

Planungs- und Errichtungsgesellschaft zu erhalten. 

Det... Präs iclE-11 ~ : Der Kammeramtsdirektor: 

i.v,~\ 
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